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1. Instanz

Aktenzeichen S 12 RA 1282/00
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2. Instanz

Aktenzeichen L 14 RA 91/02
Datum 20.02.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 19.
MÃ¤rz 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten des Berufungsverfahrens sind nicht zu erstatten. III.
Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig zwischen den Beteiligten ist ein Anspruch auf Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit.

Die im Jahre 1949 geborene KlÃ¤gerin, von Beruf Allgemeinmedi- zinerin, legte in
der ehemaligen DDR Ausbildungs- und Beitragszeiten in der Zeit zwischen Februar
1965 und Oktober 1984 zurÃ¼ck. Ab 01.11.1984 bezog sie dort eine Invalidenrente,
die nach ihrem (nicht bekannt gewordenen) Zuzug in die BRD am 08.01.1989
weiterbezahlt und dann bei der Wiedervereinigung von der Beklagten
Ã¼bernommen worden ist. Diese Rente wurde mit Ablauf MÃ¤rz 1994 von der
Beklagten eingestellt und fÃ¼r die Zeit ab 01.02.1989 zurÃ¼ckgefordert. Nach
Zuzug in die BRD beantragte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten am 10.04.1989 Rente
wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit oder BerufsunfÃ¤higkeit und nahm diesen Antrag nach
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einer Begutachtung (Ergebnis: reaktive oder neurotische Depression,
BefÃ¼rwortung eines Heilverfahrens) wegen Besserung ihres Gesundheitszustands
im November 1989 zurÃ¼ck.

Auf ihren zweiten am 15.11.1989 gestellten Rentenantrag wurde das
nervenÃ¤rztliche Gutachten des Dr.S. vom 14.05.1990 eingeholt. Unter
BerÃ¼cksichtigung der Vorgutachten (dort HalswirbelsÃ¤ulen-bedingte
Nackenkopfschmerzen, Analgetikaabusus und PersÃ¶nlichkeitsfehlentwicklung)
diagnostizierte Dr.S. eine depressive Neurose mit schwerwiegender Symptomatik
(erhebliche AntriebsstÃ¶rungen und emotionale Defizite) und hielt die KlÃ¤gerin im
bisherigen Beruf sowie in TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes fÃ¼r zwei
Stunden bis unter halbschichtig einsetzbar; sie sei motiviert und einsichtsfÃ¤hig
fÃ¼r eine Psychoanalyse, die ambulant durchgefÃ¼hrt werden kÃ¶nne. Es werde
vorgeschlagen, die KlÃ¤gerin fÃ¼r zwei Jahre zu berenten, um ihr die MÃ¶glichkeit
zu einer intensiven Therapie zu geben. Mit Bescheid vom 30.07.1990 gewÃ¤hrte die
Beklagte eine Zeitrente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit vom 01.11.1989 bis 30.06.1992
unter Zugrundelegung eines Versicherungsfalls vom 30.04.1985.

In Zusammenhang mit der RÃ¼ckforderung der in der DDR gezahlten
Invalidenrente und einem Stundungsbegehren der KlÃ¤gerin ging bei der Beklagten
das einen Zahlungsaufschub befÃ¼rwortende Attest der Neurologin und
Psychiaterin Dr. H. B. vom 27.11.1995 ein, in dem eine nervenÃ¤rztliche
Behandlung seit dem 04.10.1995 bescheinigt wird. Es liege ein ausgeprÃ¤gtes
depressiv-antriebsarmes Syndrom vom AusmaÃ� einer Major Depression vor, wobei
es sich um eine wiederholte Phase handele.

Am 26.09.1997 stellte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten erneut Antrag auf
GewÃ¤hrung von Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit oder BerufsunfÃ¤higkeit. Sie
gab hierzu an, sie sei seit ihrer ArbeitsunfÃ¤higkeit ab 24.09.1995 wegen massiver
SchlafstÃ¶rungen, AntriebsstÃ¶rungen, hÃ¤ufigen Kopfschmerzen (meist
HalswirbelsÃ¤ulen-bedingt) sowie BrustwirbelsÃ¤ulen- und LendenwirbelsÃ¤ulen-
Syndrom arbeitsunfÃ¤hig und erwerbsunfÃ¤hig. Vorgelegt wurde hierzu das
nervenÃ¤rztliche Attest der Dr.B. vom 24.09.1997, nach dem sich die KlÃ¤gerin
derzeit in regelmÃ¤Ã�iger Behandlung befinde und ein ausgeprÃ¤gtes und
anhaltendes depressives Syndrom im Sinne einer Major Depression (depressive
PersÃ¶nlichkeitsentwicklung mit narziÃ�tischen Defiziten) vorliege und die
Berentung fÃ¼r ein bis zwei Jahre befÃ¼rwortet werde. Aufgrund der von der
KlÃ¤gerin beigebrachten und den von der Beklagten ermittelten Unterlagen ergab
sich, dass die KlÃ¤gerin von Dezember 1992 bis September 1995 als Ã�rztin
selbstÃ¤ndig 12,5 Stunden pro Woche gearbeitet hatte, und zwar bis einschlieÃ�lich
Juni 1993 auf Honorarbasis (VergÃ¼tung circa 2.500,00 DM brutto) in einer
"Obdachlosenpraxis Dr.R. der Stadt M." und bis September 1995 als zugelassene
KassenÃ¤rztin in derselben Praxis. Vom 24.09.1995 bis zur Aussteuerung am
23.03.1997 bezog sie von der Allgemeinen Ortskrankenkasse MÃ¼nchen
Krankengeld (mit der Folge der Entrichtung von PflichtbeitrÃ¤gen), anschlieÃ�end
Sozialhilfe. Ab 25.05.1998 (ArbeitsunfÃ¤higkeit ab 11.05.1998) bezog sie wiederum
Krankengeld, anschlieÃ�end danach erneut Sozialhilfe.
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Die Beklagte holte das nervenÃ¤rztliche Gutachten des Dr.K. vom 09.12.1997 ein.
In der dortigen Anamnese ist die vorausgehende BerufstÃ¤tigkeit der KlÃ¤gerin
wiedergegeben, auÃ�erdem, dass sie seither (Beendigung der TÃ¤tigkeit im
November 1995) wieder depressiv sei und an Kopfschmerzen, AntriebsstÃ¶rungen
sowie Ein- und DurchschlafstÃ¶rungen leide. Dr.K. fÃ¼hrte aus, dass Hinweise fÃ¼r
Aggravations- oder Dissimulationstenden- denzen nicht festgestellt werden
konnten. Die Patientin sei zum Ort, zur Zeit, zur Person und zur Situation voll
orientiert und bewusstseinsklar gewesen. Formale und inhaltliche DenkstÃ¶rungen
psychotischen AusmaÃ�es hÃ¤tten nicht vorgelegen, GedÃ¤chtnis, Konzentrations-
und MerkfÃ¤higkeit seien nicht gravierend beeintrÃ¤chtigt gewesen. Im
Vordergrund hÃ¤tten der stockende Sprachfluss der KlÃ¤gerin und die depressive
Stimmungslage (morgendliches Stimmungstief, Ein- und DurchschlafstÃ¶rungen,
deutliche AntriebsstÃ¶rungen) gestanden. Bei den Diagnosen "endoreaktive
Dysthymie, MigrÃ¤ne und chronisches Lumbalsyndrom bei schwerem Ã�bergewicht
und im extremen Risikobereich gelegenen BMI" (97 kg bei 164 cm KÃ¶rperlÃ¤nge)
hielt Dr.K. die KlÃ¤gerin seit 24.09.1995 fÃ¼r erwerbsgemindert; sie kÃ¶nne
bestenfalls zwei Stunden bis unter halbschichtig als Ã�rztin und halb- bis unter
vollschichtig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt leichte Frauenarbeiten ohne
Schichtdienst, ohne Stressbelastung und ohne hohe statische Belastung der
WirbelsÃ¤ule verrichten. WÃ¼nschenswert wÃ¤re eine stationÃ¤re Heilbehandlung.
Diese Beurteilung gelte fÃ¼r die Dauer eines Jahres (gemeint: bis Dezember 1998).
Der beratende Arzt Dr.B. hielt die KlÃ¤gerin im bisherigen Beruf und auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt zwei Stunden bis unter halbschichtig in der Zeit zwischen
September 1995 und Dezember 1998 fÃ¼r einsetzbar.

Vor Verbescheidung des Rentenantrags reichte die KlÃ¤gerin noch eine Ã¤rztliche
Bescheinigung des Klinikums Innenstadt der UniversitÃ¤t M. ein, aus dem sich eine
Operation des linken oberen Sprunggelenks (Osteosynthese) am 11.05.1998 mit
folgender Gipsruhigstellung fÃ¼r voraussichtlich sechs Wochen ergab.

Bei der PrÃ¼fung der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen kam die Beklagte
zu dem Ergebnis, dass in den letzten 60 Mo- naten vor Eintritt des Leistungsfalls am
24.09.1995 nur zehn PflichtbeitrÃ¤ge vorhanden seien. Unter BerÃ¼cksichtigung
der vorhandenen Schiebezeiten wurde der FÃ¼nf-Jahres-Zeitraum ab Dezember
1983 gerechnet, dennoch ergab sich bei den LÃ¼cken im Versicherungsverlauf der
KlÃ¤gerin â�� insbesondere wÃ¤hrend der Zeit der selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit von
Juli 1992 bis August 1995 â�� nicht die Mindestanzahl von 36 PflichtbeitrÃ¤gen.

Mit streitgegenstÃ¤ndlichem Bescheid vom 13.10.1998 lehnte die Beklagte den
Rentenantrag vom 26.09.1997 ab, weil die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen nicht erfÃ¼llt seien, wobei sie lediglich die rechtlichen
Voraussetzungen anfÃ¼hrte und im Ã�brigen auf einen (nicht beiliegenden)
Versicherungsverlauf verwies.

Mit dem hiergegen erhobenen Widerspruch monierte die KlÃ¤gerin den fehlenden
Versicherungsverlauf, woraufhin die Beklagte erklÃ¤rte, die Vorlage sei noch nicht
mÃ¶glich, weil fÃ¼r die Zeit vom September 1974 bis Oktober 1984 noch keine
Entgeltmeldungen eingegangen seien; sie stellte das Widerspruchsverfahren
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zunÃ¤chst ruhend. Mit Feststellungsbescheid vom 12.07.1999 wurde ein
Versicherungsverlauf erstellt und die "Anerkennung" der Zeit vom 01.12.1992 bis
23.09.1995 als rentenrechtliche Zeit abgelehnt. Die dann noch erfolgte PrÃ¼fung
der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer Rente
wegen Berufs- und ErwerbsunfÃ¤higkeit ergab unter Zugrundelegung eines FÃ¼nf-
Jahres-Zeitraums vom 24.10.1983 bis 23.09.1995 (unter Herausrechnung der
Schiebezeiten) die Belegung mit elf Monaten an PflichtbeitrÃ¤gen. Mit
Widerspruchsbescheid vom 01.10.2000 wurde der Rechtsbehelf der KlÃ¤gerin
zurÃ¼ckgewiesen, weil die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nach wie vor
nicht erfÃ¼llt seien.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren vor dem Sozialgericht MÃ¼nchen forderte das
Sozialgericht vergeblich eine KlagebegrÃ¼ndung sowie Angaben der KlÃ¤gerin zu
ihren Behandlungen, den behandelnden Ã�rzten und GesundheitsstÃ¶rungen mit
einer EntbindungserklÃ¤rung an (Schreiben vom 22.11.2000 und 19.12.2001).
Unter dem 05.03.2002 erging der richterliche Hinweis an die KlÃ¤gerin, dass die
angeforderten Angaben und die EntbindungserklÃ¤rung bisher nicht eingegangen
seien und ohne diese keine medizinischen Unterlagen beigezogen werden kÃ¶nnten
sowie die Erstattung eines Gutachtens nicht mÃ¶glich erscheine, so dass die Klage
nach dem Grundsatz der objektiven Beweislast abgewiesen werden mÃ¼sse. Es
werde beabsichtigt, die Sache durch Gerichtsbescheid zu entscheiden. Der
KlÃ¤gerin werde bis zum 18.03.2002 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Als die KlÃ¤gerin auch hierauf nicht reagierte, erging der Gerichtsbescheid vom
19.03.2002, mit der die Klage unter Zugrundelegung des Grundsatzes der
objektiven "Beweislast" (gemeint: Beweislosigkeit) abgewiesen wurde, weil
medizinische Unterlagen nicht beigezogen werden kÃ¶nnten, die Erstattung eines
Gutachtens nicht mÃ¶glich sei und damit auch der streitige Anspruch nicht
Ã¼berprÃ¼fbar.

Die KlÃ¤gerin legt hiergegen Berufung ein und kÃ¼ndigt an, dass die BegrÃ¼ndung
folge. Die medizinischen Sachverhalte wÃ¼rden von ihr akzeptiert, sie wende sich
jedoch gegen die NichterfÃ¼llung der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen.
Nach Aufforderung und Anmahnung der BerufungsbegrÃ¼ndung bringt die
KlÃ¤gerin mit Schriftsatz vom 14.07.2002 vor, entgegen den AusfÃ¼hrungen des
sozialgerichtlichen Urteils habe die Beklagte in ihrem Widerspruchsbescheid bereits
das eingeschrÃ¤nkte ErwerbsvermÃ¶gen bestÃ¤tigt. Die KlÃ¤gerin erklÃ¤rt
weiterhin, aus welchen GrÃ¼nden in ihrem Versicherungsverlauf LÃ¼cken in der
Zeit von 1984 bis 1995 vorlÃ¤gen, und erwÃ¤hnt u.a. wiederum die Tatsache, dass
sie von Dezember 1992 bis einschlieÃ�lich September 1995 selbstÃ¤ndig tÃ¤tig
gewesen sei; anschlieÃ�end habe wiederum ArbeitsunfÃ¤higkeit aus demselben
Grund bestanden, der eine Berentung rechtfertige. Der Senat mÃ¶ge seinen
Ermessensspielraum in dem Sinne nutzen, dass er unter BerÃ¼cksichtigung ihrer
speziellen Situation mit illegalem Verlassen der ehemaligen DDR und der sonstigen
UmstÃ¤nde (Schwierigkeiten, eine Praxis zu grÃ¼nden, sowie Betrug durch einen
Kredithai) Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit zuspreche.

Der Senat hat die KlÃ¤gerin darauf hingewiesen (Schreiben vom 22.07.2002), dass
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das Gericht keinerlei Ermessenspielraum bei seiner Entscheidung habe. Er hat ihr
die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer Rente
erklÃ¤rt und besonders auf die groÃ�e LÃ¼cke wÃ¤hrend der Zeit ihrer
selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit hingewiesen, so dass nur noch eine Chance auf Rente
bestehe, wenn sie bereits seit 1992 durchgehend berufs- oder erwerbsunfÃ¤hig
gewesen sei. Letzteres kÃ¶nne ohne ihre Mitwirkung (Angaben zu Ã�rzten mit
genauen Adressen, Behandlungszeiten, EntbindungserklÃ¤rung) nicht festgestellt
werden. Ihr werde daher dringend geraten, das beiliegende Formblatt (Angaben
Ã¼ber Behandlungen und EntbindungserklÃ¤rung) genau auszufÃ¼llen und alsbald
unterschrieben an das Gericht zurÃ¼ckzusenden. Trotz Erinnerung vom 14.10.2002
ist das Formblatt bis zur mÃ¼ndlichen Verhandlung nicht eingegangen.

Auch auf weitere Schreiben des Gerichts hat die KlÃ¤gerin nicht oder ungenÃ¼gend
reagiert. Auf gerichtliche Anforderungen erfolgten AntrÃ¤ge auf FristverlÃ¤ngerung
und dann die Frage (Schreiben der KlÃ¤gerin vom 24.11.2002), ob die LÃ¼cke von
Juli 1992 bis August 1995 als BerÃ¼cksichtigungszeit gewertet werden kÃ¶nne, weil
in dieser Zeit aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nur eine geringfÃ¼gige
selbstÃ¤ndige ErwerbstÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt worden sei. Die fachÃ¤rztliche
Bescheinigung werde noch nachgereicht.

Der Senat hat ihr darauf den Hinweis (Schreiben vom 28.11.2002) gegeben, dass
diese LÃ¼cke weder eine Anrechnungszeit noch eine BerÃ¼cksichtigungszeit noch
eine sonstige rentenrechtliche Zeit darstelle und eine fachÃ¤rztliche Bescheinigung
hieran nichts Ã¤ndern kÃ¶nne. Es werde anheim gestellt, die Berufung
zurÃ¼ckzunehmen oder bis zum 15.12.2002 zu begrÃ¼nden.

Die KlÃ¤gerin hat dann erneut um Ã�uÃ�erungsfrist bis zu einem
Besprechungstermin in der Beratungsstelle der Beklagten am 16.01. 2003 und dann
bis zum 30.01.2003 gebeten und lediglich vorgebracht, es bestÃ¼nden noch
Ungereimtheiten in Zusammenhang mit dem ablehnenden Bescheid der Beklagten,
weil zuerst der erwÃ¤hnte Versicherungsverlauf nicht vorhanden gewesen sei und
dann noch Unklarheiten in Zusammenhang mit ihrer Zusatzversorgung
bestÃ¼nden; auÃ�erdem habe sie gesundheitliche Probleme (vier Operationen).

Vorsorglich ist der KlÃ¤gerin eine Kopie des Versicherungsverlaufs Ã¼bersandt
(Schreiben vom 19.12.2002) und die Frist zur Stellungnahme bis zum 25.01.2003
verlÃ¤ngert worden. Weiterhin ist nochmals mit einem mehrseitigen Schreiben vom
29.01.2003 die Sachlage in medizinischer und rechtlicher Sicht dargestellt und auch
darauf hingewiesen und begrÃ¼ndet worden, dass sich eine Berufs- oder
ErwerbsunfÃ¤higkeit von 1992 bis 1995 nicht mit der gebotenen Sicherheit mehr
nachweisen lassen werde sowie Fragen der Zusatzversorgung im vorliegenden
Rechtsstreit keine Bedeutung hÃ¤tten. Der nochmaligen Aufforderung, sich zu
Ã¤uÃ�ern und die bisher abgeforderten Angaben zu machen, ist die KlÃ¤gerin nicht
nachgekommen.

Die KlÃ¤gerin beantragt (sinngemÃ¤Ã�), den Bescheid der Beklagten vom
13.10.1998 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 01.10.2000 aufzuheben
und die Beklagte zu verurteilen, ihr Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise
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wegen BerufsunfÃ¤higkeit, unter BerÃ¼cksichtigung des Rentenantrags vom
26.09.1997 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Dem Senat lagen zur Entscheidung die Prozessakten beider RechtszÃ¼ge vor. Zur
ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird hierauf sowieauf die zu Beweiszwecken
beigezogene Versichertenakte der Beklagten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143 ff., 151 des
Sozialgerichtsgesetzes â�� SGG -), in der Hauptsache jedoch nicht begrÃ¼ndet.

Auch der Senat ist zu der Ã�berzeugung gekommen, dass der KlÃ¤gerin ein
Rentenanspruch nicht zusteht. Sie erfÃ¼llt zwar die medizinischen
Voraussetzungen fÃ¼r eine Berentung (BerufsunfÃ¤higkeit ab 24.09.1995 mit
Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit, ErwerbsunfÃ¤higkeit bei Aufgabe der
selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit mit Ablauf des 30.09.1995), aber nicht die rechtlichen
Voraussetzungen.

BerufsunfÃ¤hig sind Versicherte, deren ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder
Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und
seelisch gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen
Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen
die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten zu beurteilen ist, umfasst alle TÃ¤tigkeiten,
die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen und ihnen unter
BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie ihres
bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer bisherigen
BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen. BerufsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine
zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann (Â§ 43 Abs.2 SÃ¤tze 1, 2 und 4
des Sozialgesetzbuches Teil VI â�� SGB VI â�� in der bis zum 31.12.2000 geltenden
Fassung).

ErwerbsunfÃ¤hig sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht
absehbare Zeit auÃ�er Stande sind, eine ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser
RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu
erzielen, das ein Siebtel der monatlichen BezugsgrÃ¶Ã�e bzw. monatlich 630,00 DM
Ã¼bersteigt; erwerbsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit ausÃ¼bt
oder wer eine TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 44 Abs.2 SGB VI in den vom
01.01.1992 bis 31.12.2000 geltenden Fassungen).

Teilweise erwerbsgemindert ist der Versicherte, der wegen Krankheit oder
Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�er Stande ist, unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich
erwerbstÃ¤tig zu sein, und voll erwerbsgemindert der Versicherte, der unter den
gleichen Voraussetzungen auÃ�er Stande ist, mindestens drei Stunden tÃ¤glich
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erwerbstÃ¤tig zu sein (Â§ 43 Abs.1 Satz 2 und Abs.2 Satz 2 SGB VI in der ab
01.01.2001 geltenden Fassung). Eine Rente wegen teilweiser ErwerbsfÃ¤higkeit
erhÃ¤lt auch der Versicherte, der vor dem 02.01.1961 geboren und berufsunfÃ¤hig
ist (Ã�bergangsvorschrift des Â§ 240 Abs.1 SGB VI n.F.).

Unter Zugrundelegung des gesetzlich definierten LeistungsvermÃ¶gens kann
BerufsunfÃ¤higkeit ab 24.09.1995 bejaht werden. Zugrunde zu legen ist hier im
Wesentlichen das Gutachten des Dr.K â�¦ Bei der KlÃ¤gerin lag ein depressives
Syndrom im Sinne einer Major Depression vor. Sie zeigte sich zeitlich und Ã¶rtlich
sowie zur Person und zur Sache voll orientiert und bewusstseinsklar, ohne formale
oder inhaltliche DenkstÃ¶rungen. GedÃ¤chtnis, Konzentration und MerkfÃ¤higkeit
waren nicht gravierend beeintrÃ¤chtigt, autoaggressive Tendenzen fehlten. Im
Vordergrund stand die depressive Stimmungslage mit Ein- und
DurchschlafstÃ¶rungen, morgentlichem Stimmungstief und deutlichen
AntriebsstÃ¶rungen. Bei fehlenden neurologischen Zeichen (EEG, AEP) beherrschten
die Symptome einer endoreaktiven Dysthymie das Krankheitsbild. Aufgrund dessen
erscheint ein unter halbschichtiges LeistungsvermÃ¶gen im Beruf als Ã�rztin
gesichert. Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kann die KlÃ¤gerin weniger als
halbschichtig leichte Frauenarbeiten ohne Schichtdienst, ohne Stressbelastung und
ohne hohe statische Belastung der WirbelsÃ¤ule verrichten. Auch insoweit fÃ¼hren
die sozialmedizinisch im Vordergrund der GesundheitsstÃ¶rungen stehenden
AntriebsstÃ¶rungen zu zeitlichen (und qualitativen) EinschrÃ¤nkungen des
ErwerbsvermÃ¶gens.

Der Eintritt der BerufsunfÃ¤higkeit ist mit Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit am
24.09.1997 anzunehmen, der Eintritt der ErwerbsunfÃ¤higkeit erst mit dem
30.09.1997, weil vorher eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt worden ist und
dieser Tatbestand kraft gesetzlicher Regelung eine ErwerbsunfÃ¤higkeit
ausschlieÃ�t, und zwar auch dann, wenn ArbeitsunfÃ¤higkeit bestehen sollte.

Ein vor dem 24.09.1997 liegender Leistungsfall ist nicht zu objektivieren, d.h. mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festzustellen. Laut dem Gutachten des
Dr.K. und auch den Angaben der KlÃ¤gerin besteht ein phasenhafter Verlauf der
Erkrankung, wobei ein erneuter Schwerpunkt mit Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit im
September 1997 dokumentiert ist. BestÃ¤tigt wird dies auch durch den Eindruck der
behandelnden Neurologin und Psychiaterin Dr.B. , die im Attest vom 24.09.1997 von
einem Ã¤hnlich schweren Zustand sprach, wie er bei der KlÃ¤gerin kurz vor
Verlassen der BRD (im Jahre 1989) bestanden hat.

Der im Berufungsverfahren erfolgte vage Hinweis der KlÃ¤gerin, dass sie aus
gesundheitlichen GrÃ¼nden bereits von 1992 bis 1995 nur eine geringfÃ¼gige
selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit (12,5 Stunden/Woche) ausgeÃ¼bt habe â�� diese
Ã�uÃ�erung erfolgte im Ã�brigen erst nach Hinweis des Senats auf fehlende
Erwerbs- und BerufsunfÃ¤higkeit in diesem Zeitraum â�� ist nicht aussagekrÃ¤ftig,
geschweige denn beweisend. MÃ¶glicherweise hatte die KlÃ¤gerin keine passende
Gelegenheit, umfassend tÃ¤tig zu werden, oder kein Interesse daran, etwa deshalb,
weil sie mit dem erzielten Verdienst zufrieden gewesen ist oder sie mehr
Arbeitsaufwand â�� im Hinblick auf Schulden (RÃ¼ckforderung der Beklagten und
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PfÃ¤ndung, sonstige Schulden, siehe "Kredithai") nicht fÃ¼r sinnvoll hielt.
Festzustellen ist jedenfalls, dass die KlÃ¤gerin damals bemÃ¼ht gewesen ist, sich
eine eigene Arztpraxis aufzubauen, also sich durchaus fÃ¼r leistungsfÃ¤hig hielt;
wenn dies nicht geglÃ¼ckt ist, so mag dies auf verschiedene GrÃ¼nde, u.a. auf
wirtschaftliche bzw. finanzielle, zurÃ¼ckzufÃ¼hren sein, jedenfalls nicht auf
gesundheitliche.

Aktenkundig ist ferner, dass sich die KlÃ¤gerin erst ab 04.10. 1995 in stÃ¤ndige
nervenÃ¤rztliche Behandlung begeben hat (vgl. Attest der Dr.B. vom 27.11.1995),
so dass objektive Anhaltspunkte fÃ¼r die vorausgehende Zeit fehlen, wohingegen
erst durch die einschlÃ¤gige Behandlung (und die ArbeitsunfÃ¤higkeit) ein
Leidensdruck und ein krankheitswertiges Geschehen von Gewicht belegt werden.

Sonstige GesundheitsstÃ¶rungen der KlÃ¤gerin, die in der Zeit von 1992 bis 1995
von wesentlichem Gewicht wÃ¤ren, sind nicht festzustellen. Die von der KlÃ¤gerin
vorgebrachten Operationen am FuÃ�knÃ¶chel erfolgten erst ab dem Jahre 1998.
Von 1992 bis 1995 vermag eventuell bereits ein chronisches WirbelsÃ¤ulen-
Syndrom vorgelegen haben, wie es Dr.K. im Jahre 1997 diagnostiziert hat. Allerdings
bestanden keine Nervenwurzelreizungen, und die Beweglichkeit der WirbelsÃ¤ule
war nicht eingeschrÃ¤nkt (z.B. Finger-, Boden-Abstand 0 cm); mehr als eine
Druckdolenz im lumbosacralen Ã�bergangsbereich war nicht festzustellen. Hieraus
lÃ¤sst sich unter MitberÃ¼cksichtigung des Ã�bergewichts der KlÃ¤gerin fÃ¼r die
Jahre 1992 bis 1995 kaum mehr ableiten, als dass die FÃ¤higkeit fÃ¼r schweres
Heben und Tragen sowie fÃ¼r sonstige schwerere kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten nicht
vorlag. Damit ist aber noch nicht BerufsunfÃ¤higkeit zu begrÃ¼nden (wohingegen
eine ErwerbsunfÃ¤higkeit schon wegen der ausgeÃ¼bten selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit
ausscheidet).

Bei einem Leistungsfall im September 1997 sind die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen fÃ¼r eine RentengewÃ¤hrung wegen verminderter bzw.
geminderter ErwerbsfÃ¤higkeit nicht erfÃ¼llt. Â§ 43 Abs.1 und Abs.2a und Â§ 44
Abs.1 sowie Abs.2a SGB VI a.F. und Â§ 43 Abs.1 und Abs.4 SGB VI n.F. setzen
voraus, dass in den letzten fÃ¼nf Jahren (60 Monate) vor Eintritt des Leistungsfalls
(hier im September 1997) mindestens drei Jahre (36 Monate) PflichtbeitrÃ¤ge, in
der Regel fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit, vorhanden sind.
Aufgrund der LÃ¼cke im Versicherungsleben der KlÃ¤gerin von Juli 1992 bis
September 1995, das sind 39 Monate, (sowie sonstiger nicht mehr relevanter
LÃ¼cken) kann die Mindestbelegung mit 36 PflichtbeitrÃ¤gen nicht mehr erreicht
werden, weil die unbelegte Zeit rechnerisch nicht grÃ¶Ã�er als 24 Monate sein darf.

Die LÃ¼cke kann auch nicht durch herauszurechnende Schiebezeiten, das sind
insbesondere Anrechnungs- und BerÃ¼cksichtigungszeiten (Â§ 43 Abs.3 SGB VI a.F.
und Â§ 43 Abs.4 SGB VI n.F.) gemindert werden. Anrechnungszeiten sind vor allem
Zeiten der Arbeitslosigkeit oder der ArbeitsunfÃ¤higkeit. Die Arbeitslosigkeit setzt
aber gemÃ¤Ã� Â§ 58 Abs.1 Nr.3 SGB VI nicht nur die BeschÃ¤ftigungslosigkeit
voraus, sondern auch die Meldung beim Arbeitsamt als arbeitsuchend und den
Bezug von "Ã¶ffentlich-rechtlichen Leistungen" (z.B. Arbeitslosengeld oder
Arbeitslosenhilfe); die KlÃ¤gerin war jedoch nicht arbeitslos gemeldet. Die
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"ArbeitsunfÃ¤higkeit wegen Krankheit" (Â§ 58 Abs.1 Nr.1 SGB VI) wird in der Regel
durch eine Krankschreibung bzw. den Bezug von Krankengeld bewiesen. Eine
UnfÃ¤higkeit, die bisher ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit oder eine Ã¤hnlich geartete
ErwerbstÃ¤tig- keit entweder nicht mehr ausÃ¼ben zu kÃ¶nnen oder nur auf die
Gefahr hin, den Gesundheitszustand zu verschlimmern, ist bei der KlÃ¤gerin vor
September 1997 nicht zu beweisen. Abgesehen davon mÃ¼sste die
ArbeitsunfÃ¤higkeit eine versicherte BeschÃ¤ftigung bzw. TÃ¤tigkeit unterbrochen
haben (Â§ 58 Abs.2 SGB VI), wobei eine solche Unterbrechung nur vorliegt, wenn
zwischen dem Ende der versicherten BeschÃ¤ftigung bzw. TÃ¤tigkeit und dem
Beginn der ArbeitsunfÃ¤higkeit kein voller Kalendermonat liegt. Eine
BerÃ¼cksichtigungszeit stellt eine Zeit der Kindererziehung bis zur Vollendung des
10. Lebensjahres dar (Â§ 57 SGB VI) und ist bei der KlÃ¤gerin nicht gegeben,
ebenso wenig sonstige Schiebezeiten.

Die zweite Alternative der Erhaltung der Rentenanwartschaft, die vollstÃ¤ndige
Belegung der Monate ab 01.01.1984 mit PflichtbeitrÃ¤gen, freiwilligen BeitrÃ¤gen
oder sonstigen An- wartschaftserhaltungszeiten (Zeiten der ArbeitsunfÃ¤higkeit, der
Arbeitslosigkeit, BerÃ¼cksichtigungs- und Rentenbezugs- zeiten usw.), gemÃ¤Ã� 
Â§Â§ 240 Abs.2, 241 Abs.2 SGB VI a.F. bzw. Â§ 241 Abs.2. SGB VI n.F. ist bei der
KlÃ¤gerin nicht gegeben und auch nachtrÃ¤glich nicht erfÃ¼llbar.

Daher war die Berufung mit der Kostenfolge aus Â§ 193 SGG zurÃ¼ckzuweisen.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 01.09.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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